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Fünftes Strafrechtsänderungsgesetz
Vom 24. Juni 1960
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel  1 Änderung des Strafgesetzbuches
§ 361 Nr. 6 c des Strafgesetzbuches erhält folgende Fassung:
"6 c. wer gewohnheitsmäßig zum Erwerbe Unzucht treibt und diesem. Erwerbe in einer Gemeinde oder in einem Bezirk einer Gemeinde nachgeht, in denen die Ausübung der Gewerbsunzucht durch Rechtsverordnung verboten ist;".
Artikel 2 Verbot der Gewerbsunzucht
(1) Die Landesregierung kann die Ausübung der Gewerbsunzucht
1.  in Gemeinden unter zwanzigtausend Einwohnern für das ganze Gebiet der Gemeinde,
2.  in Gemeinden von zwanzigtausend bis zu fünfzigtausend Einwohnern für das ganze Gebiet der Gemeinde oder für einzelne Bezirke und
3. in Gemeinden über fünfzigtausend Einwohnern für einzelne Bezirke
durch Rechtsverordnung zum Schutze der Jugend oder des öffentlichen Anstandes verbieten (§ 361 Nr. 6c des Strafgesetzbuches). Sie kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die höhere Verwaltungsbehörde übertragen.
(2) Wohnungsbeschränkungen auf bestimmte Straßen oder Häuserblöcke zum Zwecke der Ausübung der gewerbsmäßigen Unzucht (Kasernierungen) sind verboten.
Artikel 3
Land Berlin
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952  (Bundesgesetzbl. I S. 1)  auch im Land Berlin.
Artikel 4
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt einen Monat nach seiner Verkündung in Kraft.
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 24, Juni i960
Der Bundespräsident L ü b k e
Der Stellvertreter des Bundeskanzlers Ludwig Erhard
Der Bundesminister der Justiz S c h ä f f e r
Z 1997 A


